
Niederschrift  
 

über den 10. Umlaufbeschluss der LAG Erbeskopf  
vom 30.09.2019 

 
 

 
Beginn: 30.09.2019 Ende: 14.10.2019  
 
 

Vorab-Information: 
 

Der Umlaufbeschluss wurde am 30.09.2019 per Mail an alle LAG-Mitglieder versandt. Er enthielt zwei 
Beschlussvorlagen und entsprechende Informationen zu den beiden Vorhaben, einer beabsichtigten GAK-
Förderung sowie einem Ehrenamtsprojekt. 
 

Laut Geschäftsordnung der LAG Erbeskopf § 11 Abs. 3 wird nach einer angemessenen Verschweigefrist von 
14 Tagen eine Zustimmung unterstellt. Daher endet der Umlaufbeschluss am 14.10.2019 mit Ablauf dieser 
Verschweigefrist. 

 
 
Vorsitzender (stimmberechtigt – 1 Stimme – zählt zu den öffentlichen Mitgliedern): 
 

Aktive Rückantwort: (1): 
 

Heck, Hartmut Bürgermeister VG Hermeskeil 
 
Mitglieder: 
 
Mitglieder Bereich Wirtschafts- und Sozialpartner (13 Stimmberechtigte) 
 

Aktive Rückantwort (7): 
 

Becker, Ralf Verein „Ebbes von Hei“ 
Brunk, Sabine Siegfried Giede GmbH 
Gisch, Anneliese Bauern- und Winzerverband RLP 
Linden-Burghardt, Pia Pflegestützpunkt Hermeskeil 
Ludwig, Ursula Initiative Tatkraft in Thalfang 
Roth, Anette Landfrauenverband Bernkastel-Wittlich 
Wenzel, Bernd Casino-Gesellschaft, Birkenfeld 
 
Zustimmung durch Abwarten der Verschweigefrist (laut § 11 Abs. 3 der Geschäftsordnung) (6): 
 

Lorang, Henning KLE Energie GmbH, Hermeskeil 
Mai, Ulrike Live Soziale Chancen e.V., Thalfang 
Metzen, Frank  MBR Hunsrück e.V., Birkenfeld 
Schwer, Manuela FöG Stadt Birkenfeld 
Steinmetz, Vera Bauern- und Winzerverband RLP 
Winkhaus, Jörn Hunsrück-Touristik GmbH 
 
 

Mitglieder Bereich Zivilgesellschaft (8  Stimmberechtigte) 
 
Aktive Rückantwort (4): 
 

Bröcker, Daniela Jugendhof Gräfendhron 
Görg, Klaus Hunsrückverein e.V. 
Mildenberger, Rainer (Vertreter) LPV Birkenfeld 
Taubert, Ralf SDW – Schutzgem. Deutscher Wald 
 
Zustimmung durch Abwarten der Verschweigefrist (laut § 11 Abs. 3 der Geschäftsordnung) (4): 
 

Angsten, Werner  BUND Kreisgruppe TR-SAB 
Flick, Thorsten Freundeskreis Nationalpark e.V. 
Reicherts, Alfred Deutsche Edelsteinstraße e.V. 
Thiel, Christian Jugendvertreter 
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Öffentliche Mitglieder (10 Stimmberechtigte): 
 

Aktive Rückantwort (6): 
 

Alsfasser, Bernd BM VG Baumholder 
Frühauf, Frank  OBM Stadt Idar-Oberstein  
Höfner, Vera 1. Beigeordnete VG Thalfang am Erbeskopf 
Meyer, Walburga Verein Hochwald Ferienland e. V. 
Rau, Gudrun Naturpark Saar-Hunsrück e.V.  
Weber, Uwe BM VG Herrstein 
 
Zustimmung durch Abwarten der Verschweigefrist (laut § 11 Abs. 3 der Geschäftsordnung) (4): 
 

Alscher, Dr. Bernhard BM VG Birkenfeld 
Dixius, Jürgen BM VG Saarburg-Kell 
Hackethal, Andreas  BM EG Morbach 
Nickels, Stephanie BM VG Ruwer 
 
 
Beratende Mitglieder (8, nicht stimmberechtigt) – nur zur Kenntnis übersandt. 
 
 
Umlaufbeschluss 
 

Laut § 11 Abs. 3 der Geschäftsordnung ist es bei dringlichen Entscheidungen zulässig, die Beschluss-
fassungen außerhalb eines Rankings in einem Umlaufverfahren durchzuführen. Dies kann auch per E-Mail 
oder Fax durchgeführt werden. 

 
 
Beschlussfähigkeit laut § 11 der Geschäftsordnung: 
 

Quorum 1: Die LAG ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder 
abgestimmt hat. 
Quorum 1 ist bei diesem Umlaufbeschluss erfüllt. 
Es haben von derzeit 32 stimmberechtigten Mitgliedern 32 abgestimmt (100 %), davon 14 Mitglieder durch 
Abwarten der Verschweigefrist von 14 Tagen (§ 11 Abs. 3). 
 

Quorum 2: Von den an der Abstimmung beteiligten Mitgliedern müssen mindestens 50 % den Wirtschafts- 
und Sozialpartnern und anderen Vertretern der Zivilgesellschaft zuzuordnen sein.  
Quorum 2 ist bei diesem Umlaufbeschluss ebenfalls erfüllt.  
Von 32 stimmberechtigten Mitgliedern sind 21 Personen aus den Bereichen Wirtschaft- und Sozialpartner 
sowie Vertreter der Zivilgesellschaft (65,6 %). 
 

Quorum 3: Von den an der Abstimmung beteiligten Mitgliedern darf keine der drei Gruppen der Vertreter 
öffentlicher Stellen, der Wirtschafts- und Sozialpartner sowie der Zivilgesellschaft mehr als 49 % der 
Stimmrechte haben. Laut Geschäftsordnung (§ 11 Abs. 1) reicht es aus, wenn mindestens 50 % der 
Stimmen von nicht öffentlichen Partnern stammen. Quorum 3 wird bei jeder Auswahlentscheidung geprüft 
und die Prozentzahl wird beim Abstimmungsergebnis dokumentiert. 

 
 
TOP 1:  Umlaufbeschluss zur GAK- Förderung „Herrsteiner Dorfladen“ 
 

Der Geschäftsstelle liegt ein Antrag der „Herrsteiner Dorfladen GmbH“ zur Förderung eines Projektvor-
habens „Herrsteiner Dorfladen“ im Rahmen der Maßnahme „19.2 Förderung der Umsetzung von Vorhaben 
im Rahmen der LILE“ vor. 
Das Projekt soll aus dem Förderaufruf FLLE 2.0 – GAK 8.0 „Kleinstunternehmen der Grundversorgung“ im 
LEADER-Ansatz des Entwicklungsprogramms EULLE gefördert werden.  
 
Die Ortsgemeinde Herrstein (806 Einwohner – 31.12.2018) hat 1985 an zentraler Stelle einen Einkaufsmarkt 
mit 372 m² Fläche erbaut. Im Laufe der Jahre gab es vier Pächter, leider meldete der letzte davon im Mai 
2019 Insolvenz an.  
Da die Weiterführung des Marktes für die Herrsteiner Bürger von großer Bedeutung ist, haben drei 
Unternehmer aus Herrstein die „Herrsteiner Dorfladen GmbH“ gegründet mit dem Ziel den Markt 
weiterzuführen, zukunftsfähig und rentabel aufzustellen. Geschäftsführer der GmbH ist Herr Ralph Effgen, 
weitere Gesellschafter sind Herr Christian Effgen und Herr Dominik Beutler aus Herrstein. 
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Da der Markt energetisch und von der Ausstattung her nicht mehr auf dem aktuellen Stand ist und auch den 
hygienerechtlichen Anforderungen nicht mehr genügt, soll eine generelle Neuausrichtung und Inwertsetzung 
erfolgen. Es ist geplant Kühltheken, Heizung und Beleuchtung zu erneuern, eine ansprechende Metzger- 
und Bäckertheke einzurichten, sowie die Regale und den Kassenbereich aufzuwerten. Auch das vorhandene 
Flachdach muss aus energetischen Gesichtspunkten erneuert werden. 
 
Darüber hinaus wird die Produktpalette überprüft und es sollen mehr regionale und Bio-Produkte dort 
angeboten werden.  
 
Synergieeffekte werden erzielt durch die Einrichtung einer Post- und einer Bank-Filiale im Markt und es wird 
angestrebt auch eine Verkaufsstelle für KFZ-Kennzeichen sowie eine Lotto-Annahmestelle zu integrieren. 
 
Der gesamte Markt wird barrierefrei sein, mobilitätseingeschränkte Bürger können auch telefonisch bestellen 
und bekommen die Waren nach Hause geliefert. 
 
Durch alle vorgenannten Maßnahmen soll der Dorfladen zum zentralen Treffpunkt im Ort werden und zudem 
die Grundversorgung der Gemeinde Herrstein sichern.  
Durch die Maßnahme werden sechs Arbeitsplätze gesichert und eine Ausbildungsplatz geschaffen. Es wird 
angestrebt, weitere (Teil-)Arbeitsplätze zu schaffen. 
 
Der Projektsteckbrief wurde am 26.09.2019 mit allen geforderten Unterlagen in der Geschäftsstelle der LAG-
Erbeskopf eingereicht. Das Projekt leistet einen Beitrag zur Zielerfüllung der LILE der LAG Erbeskopf. 
 
Zum Projektvorhaben liegt eine positive Stellungnahme der Kreisverwaltung Birkenfeld zur Bestätigung des 
Bedarfs nach GAK 8.0 „Förderung von Kleinstunternehmen“ vor. 
Pläne und eine Kostenaufstellung nach DIN 276 des Architekturbüros Bill aus Idar-Oberstein sind vorhanden 
sowie eine entsprechende Finanzierungsbestätigung der Raiffeisenbank Nahe über die Bruttogesamt-
summe. 
 
Positive Stellungnahmen zum Projektvorhaben wurden erstellt von der Wirtschaftsförderung des Kreises 
Birkenfeld, der Nationalparkortsgemeinde Herrstein und dem EdelSteinLand.  
 
Die errechneten Nettogesamtkosten belaufen sich auf: 247.500,00 € 
 
Dieser Ansatz belastet nicht das Budget der LAG Erbeskopf sondern wird aus zusätzlich aus den 
vom Land zur Verfügung gestellten GAK-Mitteln gefördert.  
 
Zum Projektvorhaben hat die Geschäftsstelle eine Vorbewertung nach den Auswahlkriterien des GAK-
Programms durchgeführt, wonach für dieses Projektvorhaben 114 Punkte vorgeschlagen werden.  
Bei einem Zuwendungssatz von 40 % auf die förderfähigen Nettogesamtkosten und unter der Vor-
aussetzung der Anerkennung aller beantragten Kosten entspricht dies einer Fördersumme von 99.000,- €. 
 
Zu diesem TOP wurde allen LAG-Mitgliedern am 30.09.2019 der Projektsteckbrief, ein Betreiberkonzept, die 
Kostenschätzung, die Bestätigung des Bedarfs der Kreisverwaltung, vorgenannte Stellungnahmen, der 
Bepunktungsvorschlag der Geschäftsstelle im GAK-Bewertungsschema, eine Beschlussvorlage sowie das 
zugehörige Abstimmungsformular übersandt. 
 
Die Dringlichkeit ist hier gegeben, da die nächste LAG-Sitzung erst im Mai 2020 stattfindet und man dieses 
Projekt recht zeitnah umsetzen möchte. 
 
Nach Abschluss des Umlaufverfahrens ergeht folgender  
 
Beschluss:  Die LAG Erbeskopf stimmt der Förderung des Projektvorhabens Herrsteiner 

Dorfladen“ im Rahmen einer GAK-Förderung 8.0 zu. Die LAG Erbeskopf 
stimmt der von der Geschäftsstelle vorgeschlagenen Bepunktung von 114 
Punkten im GAK-Bewertungsschema zu.  

 

Abstimmungsergebnis: 32 Stimmberechtigte  
  

Öffentliche Vertreter, inkl. Vorsitzender: (= 34,4 %)   11         Ja-Stimmen 
 WiSo-Partner (= 40,6 %)   13         Ja-Stimmen 
 Vertreter der Zivilgesellschaft: (= 25,0 %)     8         Ja-Stimmen 
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TOP 2:  Umlaufbeschluss über ein eingereichtes „Ehrenamtliches Bürgerprojekt“ 
 
 

2.1 Grundlage und bisherige Anträge für ehrenamtliche Bürgerprojekte 2019 
 
Nach Zuteilung des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau stehen der LAG 
Erbeskopf für die Umsetzung von ehrenamtlichen Bürgerprojekten für das Jahr 2019 Mittel in Höhe von 
5.000,00 € aus Verpflichtungsermächtigungen, sowie 15.000,00 € als Zuteilung für 2019 zur Verfügung. 
Auf dieser Grundlage hat die LAG-Mitgliederversammlung bisher den nachfolgend aufgeführten 
Ehrenamtsprojekten für das Jahr 2019 zugestimmt: 
 
A. aus Verpflichtungsermächtigungen für 2019:  
 

  1. Inwertsetzung Festplatz, IDA Oberhosenbach    2.000,00 €  
  2. Gedenktafel Jüdischer Friedhof, AK Jüd. Leben in Thalfang  1.789,89 €  
  3. Beleuchtung Kirchenpfad, FV Fw. FW + DE Berschweiler bei Kirn  1.200,00 €  
 
Alle diese Projekte sind umgesetzt, Nr 2 und 3 ausgezahlt und Nr. 1 wird zeitnah abgerechnet, es fehlen 
noch Fotos. 
 
B. aus zugeteilten Mitteln für 2019 wurde weiteren Projekten zugestimmt: 
 

  4. Gartenhütte Bauerngarten Beuren, „Beuren brutschelt e.V.“ 2.000,00 € 
  5. Inwertsetzung Heimathütte Züsch, Heimatverein Züsch e.V. 2.000,00 € 
  6. Unterstützung Theaterprojekt Kiwanis Club, Idar-Oberstein 1.577,60 € 
  7. Dorfplatz Staufenberg, FV Fw. FW + DE Berschweiler bei Kirn 2.000,00 € 
  8. Inwertsetzung Waldspielplatz, Heimatverein Hermeskeil e.V. 2.000,00 € 
  9. Dorfgemeinschaftsgarten Hentern, Arbeitsgruppe DG Hentern 2.000,00 € 
10. Barrierefreie Toilette, Angel- und Naturschutzverein Schillingen 2.000,00 € 
11. Erholungsfläche im Kirchenpark, Heimatverein Reinsfeld e.V. 1.300,00 € 
 
Das Projekt Nr. 4 ist umgesetzt und wird zeitnah abgerechnet, die Projekte Nr. 5,6,7,8,9 und 11 sind 
umgesetzt, abgerechnet und ausgezahlt. 
 
Das Projekt Nr. 10 „Barrierefreie Toilette“, des Angel- und Naturschutzvereins Schillingen“ wurde am 
26.09.2019 vom Projektträger zurückgezogen. Man hat die Toilette zwar gebaut, aber der Vereins-
vorstand hat nun beschlossen diese doch nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, da man hier 
erhöhten Reinigungsaufwand sieht, aus Kostengründen wird auch keine Info-Tafel aufgestellt. 
 
Aufgrund der Rücknahme des Antrags des Angel- und Naturschutzvereins Schillingen/Heddert können die 
dort eingeplanten 2.000,- € nun wieder für ehrenamtliche Bürgerprojekte 2019 eingebracht werden. Damit 
stehen aktuell wieder 2.122,40 € für 2019 zur Verfügung.  
Zu beachten ist hierbei allerdings die äußerst knapp bemessene Restzeit zur Umsetzung noch im Oktober 
2019. 
 

Hierzu liegt der Geschäftsstelle ein Antrag vor, der nach Auskunft des Projektträgers sehr zeitnah, sogar 
noch im Oktober 2019 umgesetzt und abgerechnet werden kann. Daher ist für diesen Beschluss ebenfalls 
eine Dringlichkeit gegeben. 
 
 
 

2.2 Beschluss über den vorliegenden Antrag des Heimat- und Verkehrsvereins 
  Osburger Hochwald e.V. zur Förderung eines ehrenamtlichen Bürger- 
  projektes „Inwertsetzung und Erweiterung von Erholungsflächen in der 
  Ortsgemeinde Osburg und deren Umfeld“. 
 
In der Ortsgemeinde Osburg gibt es bereits einige Ruhebänke, die insbesondere von den älteren 
Mitbürger/innen gerne genutzt werden. Einige dieser Ruhebänke sind aber mittlerweile leider in einem 
schlechten Zustand. Dies möchte der Heimat- und Verkehrsverein durch Bearbeitung der Bänke sowie 
Erneuerung ändern. Zusätzlich sollen in ehrenamtlicher Leistung noch 12 neue Bänke angefertigt und 
aufgestellt werden. Diese neuen Bänke werden aus Kostengründen selbst zusammengebaut, der Antrag des 
Vereins bezieht sich lediglich auf die entstehenden Materialkosten, die nach vorliegendem Angebot und der 
Kostenberechnung des Wegewartes insgesamt 2.061,70 € betragen. 
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Der Antrag des Vereins ist am 06.09.2019 bei der Geschäftsstelle eingegangen und liegt dort im Original vor. 
Es wird ein Zuschuss in Höhe von 2.000,00 € beantragt. 
 
Zu diesem TOP wurde allen LAG-Mitgliedern am 30.09.2019 der Antrag des Heimat- und Verkehrsvereins 
Osburger Hochwald e.V., eine Karte mit der Übersicht der geplanten Standorte, ein Musterbild der in 
Eigenleistung zu bauenden Bänke, ein Angebot über 80 Douglasien-Bohlen, die Kostenberechnung des 
Wegewartes, der Bepunktungsvorschlag der Geschäftsstelle, eine Beschlussvorlage sowie das zugehörige 
Abstimmungsformular übersandt. 
 
Gemäß den in der LAG-Sitzung vom 04.07.2017 beschlossenen Kriterien zur Förderung ehrenamtlicher 
Bürgerprojekte können die Projekte ab einer Punktezahl von 16 nach der Bewertungsmatrix gefördert 
werden. Die Mittel werden bei Erreichung der Mindestpunktzahl rein nach zeitlichem Eingang der 
Projektideen vergeben; ein Ranking wird nicht aufgestellt.  
Wie gewünscht wurde eine entsprechende Vorbewertung anhand der Bewertungsmatrix der LAG Erbeskopf 
(Kriterien der LILE) von der LAG-Geschäftsstelle durchgeführt. Das Projektvorhaben erreichte bei der 
Vorbewertung 17 Punkte. 
 

Es ergeht folgender  
 

Beschluss:  Die LAG Erbeskopf stimmt der Förderung des Projektvorhabens 
„Inwertsetzung und Erweiterung von Erholungsflächen in der Ortsge-
meinde Osburg und deren Umfeld“ in einer Höhe von 2.000,- € zu. 

Bepunktung: Der von der Geschäftsstelle anhand der LAG-Bewertungsmatrix  
vorgeschlagenen Bepunktung von 17 Punkten wird zugestimmt. 

 
Abstimmungsergebnis: 32 Stimmberechtigte  

  

Öffentliche Vertreter: (= 34,38 %)   11       Ja-Stimmen 
 WiSo-Partner (= 40,62 %)   13       Ja-Stimmen 
 Vertreter der Zivilgesellschaft: (= 25,00 %)     7       Ja-Stimmen 
        1 Nein-Stimme 
 
Durch die Zustimmung zu diesem Projektvorhaben können die vom Angel- und Naturschutzverein 
Schillingen-Heddert nicht beanspruchten 2.000,- € wieder gebunden werden. Somit wäre das für 2019 
bewilligte Budget (15.000,- €) durch ehrenamtliche Projekte im Wert von 14.877,60 € wieder weitestgehend 
ausgeschöpft. 
 
 
 
Vorsitzender  
 Schriftführerin 
 

 
 
 
Hartmut Heck, Iris Schleimer 
Hermeskeil, den 15.10.2019 
 


